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Zusammenfassung 

Die Studie beschäftigt sich mit den Schwierigkeiten, welche bei der Kommunika-

tion zwischen Menschen, die die Lautsprache benutzen und Menschen, die 

gebärden, entstehen. Das Ziel der vorliegenden Arbeit war, zu erfassen, worin 

diese Schwierigkeiten bestehen und wie sie in Zukunft gelöst oder gar vermieden 

werden können. Hierfür wurden zwei Online-Umfragen erstellt. Eine für Behörden 

im Ostalbkreis in Baden-Württemberg, bestehend aus 14 Fragen, und eine für 

gebärdende Personen mit zehn Fragen. Letztere konnten Menschen aus ganz 

Deutschland beantworten. 

Die Umfragen wurden per E-Mail an diverse Behörden in den Städten Aalen und 

Schwäbisch Gmünd verteilt, sowie über Kontaktpersonen und Online-Portale an 

gebärdende Personen in ganz Deutschland. 

Ein Großteil beider befragten Gruppen gab an, dass die Kommunikationsschwie-

rigkeiten überwiegend schriftlich gelöst wurden und nicht über einen Dolmetscher. 

Zudem wussten 84,6 % der Befragten bei Behörden nicht um die Vorgaben im 

Umgang mit solchen Situationen, darunter der Dolmetscheranspruch von gebär-

denden Personen. Die Umfrage zeigte zudem ein großes Interesse der 

behördlichen Mitarbeitenden an einer Mobile App, welche Gebärden- und Laut-

sprache direkt übersetzen kann. Bei den gebärdenden Personen gaben 54,5 % 

ein Interesse an. 

Die Ergebnisse zeigen, dass mehr Aufklärung notwendig ist, sowohl für gebär-

dende Personen als auch für die Mitarbeitenden der Behörden. Beide müssen 

über den Dolmetscheranspruch von hörgeschädigten Personen, sowie deren 

Vergütung informiert werden. Des Weiteren muss über alternative Kommunikat i-

onsmethoden aufgeklärt werden. Gebärdensprachdolmetscher müssen ebenfalls 

besser beworben und gefördert werden. Die Entwicklung einer Übersetzungsapp 

muss ebenfalls unterstützt und weiterverfolgt werden, da ein großes Interesse 

von beiden Seiten besteht, diese zu nutzen.  
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Abstract 

The study conducted deals with the difficulties that have arisen in communication 

between people who use spoken language and people who sign. The aim of the 

present work is to record what these difficulties were and how they can be solved 

or even avoided in the future. For the study two online surveys were created. One 

for authorities in the Ostalbkreis in Baden-Württemberg, consisting of 14 questi-

ons, and one for signers with ten questions. People from all over Germany were 

able to answer the latter. 

The surveys were distributed by e-mail to various authorities in the cities of Aalen 

and Schwäbisch Gmünd, as well as via contacts and online portals to signers 

throughout Germany. 

A majority of both groups surveyed indicated that communication difficulties were 

mostly resolved in writing rather than through an interpreter. In addition, 84.6% of 

respondents were unaware of the guidelines for dealing with such situations at 

government agencies, including the interpreter requirement for signers. The sur-

vey also showed a strong interest among government employees in a mobile 

application that can directly translate sign and spoken language. Among signers, 

54.5% indicated an interest. 

The results show that more education is needed, both for signers and for agency 

staff. Both need to be informed about the interpreter entitlement of hearing im-

paired persons, as well as their compensation. Furthermore, education must be 

provided about alternative methods of communication. Sign language interpreters 

must also be better advertised and promoted. The development of a translation 

application must also be supported and pursued, as there is great interest from 

both sides to use it. 
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Zur besseren Leserlichkeit wird in der vorliegenden Arbeit die männliche Form 

verwendet. Gemeint sind jedoch alle Geschlechteridentitäten. 

1 Einleitung  

Wer aufgrund von Gehörlosigkeit oder aus anderen Gründen nicht über die Laut-

sprache kommunizieren kann, oder möchte, nutzt hierfür die Gebärdensprache. 

Durch das 2002 verabschiedete Behindertengleichstellungsgesetz wird die deut-

sche Gebärdensprache (DGS) als eigenständige Sprache anerkannt (§ 6 Absatz 

1 BGG). Über 200.000 Personen in Deutschland kommunizieren mit dieser, davon 

sind etwa 80.000 gehörlos (Bundesfachstelle Barrierefreiheit 2022). Diese Schät-

zung deckt sich mit denen des Deutschen Gehörlosenbundes e.V. (Gehörlosigkeit 

- FAQ - DGB e.V 2022). Da Gebärden- und Lautsprache so verschieden sind, 

sowohl in der Ausdrucksform als auch im grammatikalischen Aufbau, entstehen 

an verschiedenen Orten verschiedene Barrieren bei der Kommunikation. Denn 

auch wenn viele Gehörlose Absehen können, ist die primäre Kommunikationsform 

die Gebärdensprache (Hench 2015). Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-

BRK), welche in Deutschland 2009 in Kraft getreten ist, verbietet die Benachteili-

gung und gebietet die Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderungen. Sie 

soll die volle Teilhabe an der Gesellschaft, sowie eine umfassende Zugänglichkeit 

zu allen Bereichen gewährleisten (Beauftragter der Bundesregierung für die Be-

lange von Menschen mit Behinderungen November 2018). Auf welche 

Kommunikationsschwierigkeiten stoßen gebärdende Menschen insbesondere bei 

Behörden? Wie sehen diese aus und wie wurde sie gelöst? Mithilfe zweier Frage-

bögen wurden Schwierigkeiten und deren Lösungsansätze erfasst. Befragt 

wurden zum einen die Mitarbeitenden von Behörden in Schwäbisch Gmünd und 

Aalen im Ostalbkreis in Baden-Württemberg, zum anderen gebärdende Personen 

in ganz Deutschland. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es herauszufinden, wo diese 

Schwierigkeiten lagen und wie sie gelöst werden konnten.  
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1.1 Stand des Wissens 

1.1.1 Die Deutsche Gebärdensprache 

Gebärdensprache ist eine Form der visuell-gestischen Kommunikation (Mehling 

2010, 21). Jedes Land hat mindestens eine eigene Gebärdensprache.  Ebenso 

wie die Lautsprache, weist auch sie regionale Unterschiede im Dialekt auf 

(Mehling 2010, 25). Die Gebärdensprache verwendet manuelle und nichtmanuelle 

Kommunikationsmittel. Manuell sind hierbei die Hände und Arme, nichtmanuell 

sind der Blick, der Gesichtsausdruck, das Mundbild, sowie die Kopf - und Ober-

körperhaltung. All diese Aspekte werden kombiniert und so zur Kommunikation 

genutzt (Boyes Braem 1995, 17). In Deutschland wird die Deutsche Gebärden-

sprache verwendet (DGS). 

Die Möglichkeiten mit den Händen Wörter darzustellen sind in der Anzahl der 

möglichen Kombinationen begrenzt. Um Eigennamen oder Wörter, deren Gebärde 

unbekannt ist, darzustellen, gibt es das Fingeralphabet (Mohamed 2020). Hierbei 

existiert für jeden Buchstaben des Alphabets eine Geste, welche mit einer Hand 

dargestellt werden kann (Boyes Braem 1995, 146). Viele gebärdende Personen 

nutzen auch das Absehen, um zu erkennen, was der Gesprächspartner sagt. Es 

kann jedoch nicht ausschließlich zum Verständnis genutzt werden, da die Gebär-

densprache und die Lautsprache zwei unterschiedliche Grammatiken aufweisen. 

Letztere ist somit nicht immer für Personen, die mit Gebärdensprache kommuni-

zieren, verständlich (Landesverband der Gehörlosen Baden-Württemberg e.V. 

2018, 9).  

1.1.2 Gebärdete Lautsprache/ Lautsprachbegleitende Gebärden (LBG) 

Beim lautsprachbegleitenden Gebärden (LBG) wird jedes Wort der gesprochenen 

Sprache einzeln in Gebärden übersetzt (Mohamed 2020). Es handelt sich um eine 

Form der Lautsprache, da diese hierbei durch Gebärden ausgedrückt wird. Da 

hierfür keine eigene Grammatik, sondern die der Lautsprache genutzt wird, han-

delt es sich nicht um eine eigene Sprache. Sie wird besonders von Gehörlosen, 

Schwerhörigen und anderen, welche Gebärdensprache erst als Erwachsene ler-

nen, verwendet (Boyes Braem 1995, 148). 



4 

 

  

1.1.3 Lautsprachunterstützende Gebärden (LUG) 

Die lautsprachunterstützenden Gebärden (LUG) unterscheiden sich in einem we-

sentlichen Punkt von der gebärdeten Lautsprache. Hierbei werden anstatt alle 

Wörter des Satzes lediglich Schlüsselworte mit Gebärden der deutschen Gebär-

densprache ausgedrückt (Lautsprachunterstützende Gebärden (LUG): 

Elterninformation 2021). Es ist somit keine eigenständige Sprache, sondern le-

diglich eine Möglichkeit gesprochene Lautsprache darzustellen. 

1.2 Gebärden- und Schriftsprachdolmetscher 

Jede gebärdende Person besitzt das Recht auf einen Gebärdensprachdolmet-

scher oder ähnliches, wodurch eine Kommunikation gewährleistet werden kann.  

Dies gilt jedoch nur für Verständigungen aus besonderem Anlass, wie Termine 

mit Behörden, Rechtsanwälten, dem Kauf eines Fahrzeugs oder Grundstücks 

oder politischen Veranstaltungen. Der Dolmetscher kann hierzulande über den 

Landesverband der Gehörlosen Baden-Württemberg (Dolmetschervermittlung all-

gemein – Landesverband der Gehörlosen Baden-Württemberg e.V 2022) oder den 

Berufsverband der GebärdensprachdolmetscherInnen Baden-Württemberg e.V. 

(BGD 2022) angefragt werden. Wer der Kostenträger des Einsatzes ist, wird bei 

der Vermittlung erarbeitet. Bei Behörden muss bei der Terminvereinbarung ein 

Dolmetscherbedarf angemeldet werden. Diese kümmert sich anschließend um die 

Beauftragung des Dolmetschers (BGD 2022). In Deutschland sind derzeit etwa 

500 Gebärdensprachdolmetscher tätig (Judit Nothdurft 2022), darum sollte ein 

Dolmetscher so früh wie möglich vor dem benötigten Termin angefragt werden. 

Gebärdensprachdolmetscher müssen neutral sein und übersetzen nur die gespro-

chenen und gebärdeten Worte. Sie dürfen keine Informationen hinzufügen, 

weglassen oder ihre eigene Meinung über das Gespräch äußern. Gebärden-

sprachdolmetscher unterliegen zudem der Schweigepflicht (Informationsblatt zum 

Thema Gebärdensprachdolmetscher 2016). Dennoch ist während des gesamten 

Termins die gebärdende Person der Ansprechpartner. Sollte ein Termin länger 

als 60 Minuten dauern, sind zwei Gebärdensprachdolmetscher zu beauftragen, 

um eine erfolgreiche Kommunikation zu gewährleisten (Landesverband der Ge-

hörlosen Baden-Württemberg e.V. 2018, 30). 
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Für Personen, welche erst später schwerhörig geworden oder ertaubt sind und 

aufgrund dessen keine Gebärdensprache beherrschen gibt es Schriftdolmetscher. 

Diese übersetzen das Gesprochene sinngemäß mithilfe eines Laptops. Der Text 

wird dann sichtbar auf einer Projektionsfläche übertragen. Die Mitschrift kann, 

nach vorheriger Vereinbarung, gespeichert werden. Eine weitere Möglichkeit sind 

Ferndolmetscher, welche als Livestream beim jeweiligen Termin zugeschaltet 

werden. Sie können sowohl als Gebärdensprach- als auch als Schriftdolmetscher 

fungieren (Landesverband der Gehörlosen Baden-Württemberg e.V. 2018, 31). 

Die Internetseite Deafservice stellt die Kontaktdaten zahlreicher Ansprechpartner, 

welche gebärden können, aus über 300 Branchen in Deutschland zur Verfügung 

(JNC Deafservice - Das Adressportal für Hörbehinderte mit über 900 Kontaktad-

ressen 2022). Des Weiteren bietet die kostenlose Behördennummer 115 auch die 

Kommunikation mittels Gebärdensprache an. Die dort tätigen Berater beantwor-

ten Verwaltungsfragen aller Art oder vermitteln den Anrufenden an die 

entsprechende Behörde weiter (Geschäfts- und Koordinierungsstelle 115 im Bun-

desministerium des Innern und für Bau und Heimat 2020).  

1.3 Mobile Apps 

Im Folgenden werden einige Mobile Apps beschrieben, welche Barrieren für ge-

bärdende Personen abbauen beziehungsweise ihnen die Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben erleichtern. 

Die Software SiMax wurde von der Firma Sign Time aus Österreich entwickelt und 

übersetzt gesprochenen oder geschriebenen Text in Gebärdensprache. Die Über-

setzung wird dann von einem dreidimensionalen, animierten Avatar dargestellt 

(SiMAX 2022).  SiMax kann in jeglichen, öffentlich zugänglichen Bereichen ein-

gesetzt werden, wo Text in Gebärdensprache übersetzt werden muss (SiMAX 

2022). Die Software kann jedoch keinen Dolmetscher ersetzen, da sie nicht in 

Echtzeit arbeitet und keine Gebärden in Lautsprache übersetzen kann. 

Eine Studie aus der Schweiz untersuchte die Akzeptanz von verschiedenen Dol-

metschervarianten. 191 gebärdenden Personen wurde ein menschlicher 

Dolmetscher, ein Avatar mit computersynthetischen Bewegungen und ein High-

Fidelity Motion Capture Avatar, basierend auf dem eigenen Aussehen, vorgeführt. 
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Am positivsten wurden hierbei die Motion Capture Avatare bewertet. Die flüssigen 

Bewegungen der computergenerierten Avatare wurden sehr gut aufgenommen 

und sollten unbedingt beibehalten werden. Die meisten Teilnehmenden gaben an, 

dass sie die Avatare als Übersetzer von unpersönlichen Informationen im öffent-

lichen Bereich bevorzugen würden. Beim persönlichen Gespräch wird nach wie 

vor der menschliche, physisch anwesende Gebärdendolmetscher bevorzugt 

(Quandt et al. 2022). 

Die Mobile App Ava bietet die Erzeugung von Untertiteln in Echtzeit an. Dabei 

wird das gesprochene Wort mit dem Mikrofon des Smartphones oder Computers 

aufgenommen und anschließend mithilfe einer KI-basierten Spracherkennung in 

geschriebener Form wiedergegeben (Professionelle & KI-basierte Bildunterschrif-

ten für Gehörlose & HoH | Ava 2022). 

Die Tess Relay-Dienste sind ein kostenpflichtiger Telefondolmetscherdienst im 

Auftrag der Bundesnetzagentur, bei dem Personen entweder in Gebärdensprache 

telefonieren oder in Schriftsprache kommunizieren können. In beiden Fällen wird 

das Telefongespräch von ausgebildeten Gebärden- oder Schriftsprachdolmet-

schern übersetzt (Was ist Tess? | Tess Sign & Script - Relay-Dienste für 

hörgeschädigte Menschen GmbH 2022).  

Das Unternehmen VerbaVoice bietet eine ortsunabhängige Zuschaltung von Ge-

bärden- und Schriftsprachdolmetschern als Videostream an (VerbaVoice 2022). 

Über ein Ansteckmikrofon werden die gesprochenen Worte an einen Online-Dol-

metscher übertragen, welcher, je nach Bedarf, einen Live-Text mit Untertiteln 

erstellt oder per Video eine Übersetzung gebärdet. Somit muss der Dolmetscher 

nicht mehr physisch anwesend sein. Er hat keinen Anfahrtsweg, wodurch Zeit und 

Kosten gespart werden können. Der Dienst ist international, somit können Gebär-

den und erstellte Untertitel in verschiedenen Sprachen angeboten werden 

(VerbaVoice 2022).  

1.4 Rechtliche Grundlagen 

Im April 2002 wurde das Behindertengleichstellungsgesetz in Deutschland verab-

schiedet. Darin wurde festgelegt, dass die deutsche Gebärdensprache als eigen-
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ständige Sprache anerkannt ist (§ 6 Absatz 1 BGG). Lautsprachbegleitende Ge-

bärden sind lediglich als Kommunikationsform der deutschen Lautsprache 

anerkannt (§ 6 Absatz 2 BGG). Beide Punkte sind auch im Landesbehinderten-

gleichstellungsgesetz von Baden-Württemberg in § 8 Absatz 1 beziehungsweise 

Absatz 2 festgehalten. Nach § 6 Absatz 3 BGG haben Menschen mit Hör- oder 

Sprachbehinderungen das Recht diese als Form der Kommunikation zu verwen-

den. Das Recht auf Verwendung wird ebenfalls in § 17 Absatz 2 im ersten, sowie 

zehnten Buch des Sozialgesetzbuches in § 19 Absatz 1 und im L-BGG in § 8 

Absatz 3 festgelegt. 

In Abschnitt 2 des BGG legt § 9 Absatz 1 fest, dass Menschen mit Hör- oder 

Sprachbehinderungen das Recht haben, insbesondere mit Trägern öffentlicher 

Gewalt in deutscher Gebärdensprache, mit lautsprachbegleitenden Gebärden 

oder anderen Kommunikationshilfen zu kommunizieren. Geeignete Kommunikati-

onshilfen müssen auf Wunsch kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Das 

Bundesministerium für Arbeit bestimmt hierbei den Anlass und Umfang des An-

spruchs, die Art und Weise der Bereitstellung, sowie die Vergütung oder 

Erstattung der notwendigen Maßnahmen für den Einsatz besagter Kommunikati-

onshilfen (§ 9 Absatz 2 Satz 1 Nr. 1-3 BGG). 

Die Kommunikationshilfenverordnung (KHV) beschreibt in § 2 Absatz 1, dass sich 

der notwendige Umfang der Kommunikationshilfe nach dem individuellen Bedarf 

der betreffenden Person bestimmt. Außerdem hat die Person ein Wahlrecht, wel-

che Kommunikationshilfe sie nutzen möchte, muss dies aber der jeweiligen 

Behörde oder Einrichtung rechtzeitig mitteilen. Sollte diese die Kommunikations-

hilfe als ungeeignet empfinden, dann kann sie sie zurückweisen (§ 2 Absatz 2 

KHV). Die Hör- oder Sprachbehinderung muss im weiteren Verwaltungsverfahren 

berücksichtigt werden. Ebenso hat die Behörde oder Einrichtung die Pflicht die 

betreffende Person auf ihr Recht auf barrierefreie Kommunikation hinzuweisen, 

sollten sie von der Behinderung Kenntnis haben (§ 2 Absatz 3 KHV). Eine Kom-

munikationshilfe ist geeignet, wenn sie die erforderliche Verständigung 

gewährleistet (§ 3 Absatz 1 KHV). Dabei werden Gebärdensprachdolmetscher als 

mögliche Kommunikationshilfe angesehen (§ 3 Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 KHV). Als 

Kommunikationshelfer werden ebenfalls Schrift- und Oraldolmetscher, sowie 

sonstige Personen des Vertrauens der betreffenden Person (§ 3 Absatz 2 Satz 2 
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Nr. 1-5 KHV). Des Weiteren wird in § 4 Absatz 1 festgelegt, dass die Kommuni-

kationshilfen von der betreffenden Behörde oder Einrichtung kostenfrei 

bereitgestellt werden muss, sowie von der Bundesfachstelle für Barrierefreiheit 

bei ihrer Aufgabe unterstützt wird (§ 4 Absatz 2 KHV). § 5 Absatz 1-7 geht auf die 

Vergütung und Erstattung der Gebärdensprachdolmetscher, sowie der Kommuni-

kationshelfer ein. 

Die UN-Behindertenrechtskonvention, welche in Deutschland seit Mai 2009 gilt, 

legt in Artikel 9 Absatz 1 fest, dass Menschen mit Behinderungen unter anderem 

der Zugang zu Informationen in öffentlichen Einrichtungen in städtischen oder 

ländlichen Gebieten ermöglicht werden muss. Außerdem müssen nach Artikel 9 

Absatz 2e geeignete Maßnahmen getroffen werden, um professionelle Gebärden-

sprachdolmetscher oder andere Personen zum Vorlesen oder ähnliches zur 

Verfügung gestellt werden müssen, um den Zugang zu Informationen in öffentli-

chen Gebäuden und Einrichtung zu gewährleisten (Beauftragter der 

Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen November 

2018, 13). In Artikel 21 ist festgehalten, dass Menschen mit Behinderungen das 

Recht auf freie Meinungsäußerung, Meinungsfreiheit, sowie unter anderem die 

Beschaffung von Informationen ermöglicht werden muss. Diese Informationsbe-

schaffung muss ohne zusätzliche Kosten für die betreffende Person gewährleistet 

werden. Die Behörden sind außerdem verpflichtet unter anderem die Verwendung 

von Gebärdensprache zu akzeptieren, anzuerkennen und zu fördern (Beauftrag-

ter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen 

November 2018, 18–19). 

1.5 Studien über Barrieren, welche gebärdende Personen in öf-

fentlichen Bereichen erfahren 

Anhand mehrerer Berichte und Studien sollen allgemeine Probleme aufgezeigt 

werden, welche gebärdende Personen auf der ganzen Welt erleben. 

Die Barrieren in der persönlichen Kommunikation zwischen Hörenden und Gehör-

losen waren bereits Bestandteil einiger Studien. In England wurden im Jahr 2021 

148 Rettungssanitäter zu ihren Kommunikationsstrategien mit gehörlosen Men-

schen befragt. 24 % berichteten hierbei von einer vorherigen Schulung in Bezug 
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auf die Gehörlosengemeinschaft. 74 % der Befragten gaben an, dass sie schon 

einmal einen Notruf von einem gehörlosen Patienten erhalten hätten. 83 % der 

teilnehmenden Rettungssanitäter gaben an, dass während der Kommunikation ih-

res Erachtens wichtige Details verloren gingen. 72 % berichteten von einer 

zunehmenden Frustrierung des Patienten aufgrund der Sprachbarriere und 67 % 

der Befragten hatten das Gefühl, dass die mangelhafte Kommunikation die Pati-

entenversorgung einschränkte. Bezüglich der Kommunikationsstrategien gaben 

90 % der befragten Personen an, dass sie sich schriftlich mit den Patienten ver-

ständigten. Ebenfalls 90 % gaben an, dass die Verständigung mithilfe eines 

Bekannten oder Familienmitglieds des Patienten erfolgte. Bei 55 % der Befragten 

erfolgte die Kommunikation über das Absehen, 50 % gaben gesprochenes Eng-

lisch als Verständigungsmethode an (Rotoli et al. 2022). Im Krankenhaus kommt 

es ebenfalls häufig zu Kommunikationsschwierigkeiten. So berichtet eine briti-

sche Studie, dass 77 % der befragten Gebärdensprachnutzer 

Verständigungsprobleme mit dem Krankenhauspersonal hatten. 33 % der teilneh-

menden Gehörlosen verließen die Sprechstunde ihres Hausarztes, ohne die 

Medikamenteneinweisung vollständig verstanden zu haben, was zur Einnahme 

einer falschen Dosis führte. Aufgrund dieser Kommunikationsschwierigkeiten ver-

mieden es 30 % der Befragten, den Arzt aufzusuchen, auch wenn sie 

gesundheitliche Beschwerden hatten. Zwar kamen häufig auch Gebärdendolmet-

scher oder dolmetschende Familienmitglieder zum Einsatz, jedoch kam es in 50 % 

der Fälle vor, dass die übersetzten Informationen falsch interpretiert oder ein Teil 

versehentlich weggelassen wurde (Alexander et al. 2012). 2017 wurden Kranken-

pfleger in den Vereinigten Staaten zu Kommunikationsschwierigkeiten mit 

gehörlosen Gebärdenden befragt. Dabei stellte sich heraus, dass nahezu alle Be-

fragten nicht mit dem durch den Americans with Disabilities Act (ADA) 

vorgeschriebenen Umgang mit Gehörlosen vertraut waren, darunter der Anspruch 

von gehörlosen Gebärdenden auf einen Dolmetscher. Die meisten Befragten gin-

gen davon aus, dass der Patient sich selbst um diesen zu kümmern habe. Der 

Dolmetscher wurde außerdem erst in Betracht gezogen, wenn alle anderen Kom-

munikationsmittel versagten, darunter schriftliche Verständigung, Gestikulieren, 

Absehen oder Übersetzung mithilfe von Familienmitgliedern. Doch selbst mit ei-

nem professionellen Dolmetscher, waren sich die Studienteilnehmenden nicht 

sicher, ob der Patient alles ihm Mitgeteilte verstand. Die Studie kommt zu dem 
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Schluss, dass in allen Einrichtungen des Gesundheitswesens Protokolle für die 

Beauftragung von Dolmetschern entwickelt werden müssen. Darunter fällt auch 

ein schneller Zugang zu deren Kontaktinformationen oder die Möglichkeit diese 

per Video zuzuschalten (Pendergrass et al. 2017). Eine qualitative Studie aus den 

Vereinigten Staaten untersuchte die Erfahrungen von elf gehörlosen Patienten, 

welche innerhalb von zwei Jahren des Öfteren die Notaufnahme aufgesucht ha-

ben. Die Teilnehmenden berichteten, dass sie sich nahezu jedes Mal selbst um 

einen Dolmetscher kümmern mussten, obwohl ihre bevorzugte Sprache (ASL) in 

der Patientenakte vermerkt war. Teilweise berichteten die Befragten von Warte-

zeiten bis zu acht Stunden, bis ein Dolmetscher zur Verfügung stand. Dieser 

wurde meistens per Video zugeschaltet, obwohl die Patienten dem Krankenhaus-

personal mitgeteilt hatten, dass ihnen ein anwesender Dolmetscher angenehmer 

gewesen wäre. Ihre Beschwerden dahingehend wurden jedoch ignoriert. Als wei-

tere Probleme gaben Teilnehmende an, dass sie beim Videoferndolmetschen 

nicht aktiv miteinbezogen wurden. Der Übersetzungsvorgang ging zu schnell und 

sie konnten bei Bedarf keine Fragen stellen, somit kam es zu einem Informations-

verlust. Ohne anwesenden Dolmetscher hatten die Befragten auch nicht das 

Selbstvertrauen dem Arzt oder dem Krankenhauspersonal ihre Fragen zu stellen 

oder ihre Einwände mitzuteilen. Wenn die Befragten mit Freunden oder Familien-

mitgliedern die Klinik aufsuchten, sahen diese sich häufig vom 

Krankenhauspersonal unter Druck gesetzt, da sie einen professionellen Dolmet-

scher ersetzen sollten. Ein Teilnehmender suchte die Notaufnahme mit seinem 

Kind auf, mit welchem er über Gebärden kommunizierte. Das Krankenhausperso-

nal lehnte es daraufhin ab einen Dolmetscher zu engagieren, da das Kind ebenso 

übersetzen könnte, so berichtet der Teilnehmende. Wenn Freunde und Familien-

mitglieder als Dolmetscher eingesetzt werden entstehen mehrere Probleme. 

Ihnen fehlt das medizinische Fachvokabular, wodurch es zu einem erheblichen 

Informationsverlust kommt. Teilnehmende berichten von einer ungenauen Über-

setzung und davon, dass medizinisch relevante Informationen weggelassen 

werden, da die Gebärde dafür unbekannt war. Außerdem bevorzugten die Befrag-

ten aus Vertraulichkeitsgründen einen professionellen Dolmetscher, da sie ihre 

gesundheitlichen Angelegenheiten nicht vor Freunden oder Familienmitgliedern 

offenlegen wollten. Doch auch mit anwesenden Dolmetschern traten Probleme 

auf. Einige befragte Patienten berichten, wie Dolmetscher ihre Neutralität nicht 
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wahrten und dem Arzt eigenständig Fragen stellten oder ihre Meinung äußerten, 

obwohl dies nicht mit dem Patienten abgesprochen war. Dadurch hatten die Be-

fragten Schwierigkeiten ihnen zu vertrauen oder ihnen ihre persönlichen 

Angelegenheiten vollständig zu offenbaren. Bei der schriftlichen und mündlichen 

Kommunikation wurde ebenfalls von erheblichen Problemen berichtet. Kompli-

zierte Fachwörter der Lautsprache werden, weder mündlich noch schriftlich, von 

den Patienten verstanden. Erfolgt die Kommunikation schriftlich, werden Informa-

tionen weggelassen, um Zeit und Aufwand zu sparen. Beim Entlassungsvorgang 

wird häufig das Rezept ohne Erklärung ausgehändigt. Die Patienten müssen an-

schließend zu ihrem Hausarzt, damit dieser ihnen erklärt, wie lang und wie häufig 

sie ein Medikament einnehmen müssen. Beim Absehen wird nicht auf ein deutli-

ches, akzentfreies, dem Patienten zugewandtes Sprechen geachtet, wie berichtet 

wird. Das Personal muss ständig daran erinnert werden, dass sie den Patienten 

ansehen müssen. Teilweise gaben die Teilnehmenden auch an, dass ihnen ein 

Schild ausgehändigt wurde, worauf stand, dass sie schwerhörig seien (obwohl sie 

gehörlos waren). Daraufhin versuchten andere Mitarbeitende des Krankenhauses 

mit ihnen über lautes Sprechen zu kommunizieren, weswegen die Gehörlosen die 

Situation erneut aufklären mussten, was zusätzlichen Stress erzeugte und ihre 

kulturelle Identität als Gehörloser verletzte. Die Studie führt abschließend auf, 

dass jedes Krankenhaus verschiedene Vorgehensweisen in solchen Situationen 

hat. Durch diese fehlende Regelung müssen sich Gehörlose jedes Mal an  neue 

Situationen anpassen und gewöhnen (James et al. 2022a). 25 % mehr Gehörlose 

als Hörende gaben in einer deutschen Studie an, dass sie im Rahmen einer Ge-

sundheitsuntersuchung aufgrund der Sprachbarrieren unter einer nervösen 

Anspannung leiden (Fellinger et al. 2005).  

Während der COVID-19-Pandemie wurde die Wichtigkeit des Zugangs zu rele-

vanten Informationen und einer funktionierenden Kommunikation hervorgehoben. 

Menschen, die sich über Gebärdensprache verständigen, brauchen mehr Zeit um 

ihr Anliegen und ihre Bedürfnisse mitzuteilen. Zur Zeit der COVID-19-Pandemie 

wurde dies noch weiter eingeschränkt. Aufgrund der Überlastung der Kranken-

häuser hatte das Personal dort noch weniger Zeit, sich mit den Patienten 

auseinanderzusetzen, weswegen Gebärdende teilweise sehr hohe Wartezeiten 
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hatten. Außerdem wurde die Anzahl der Besucher eingeschränkt, was die Mit-

nahme von Begleitpersonen, die übersetzen könnten, erschwerte. Die Maske 

verhinderte die Sicht auf das Mundbild und einen Großteil der Mimik. Doch auch 

das Krankenhauspersonal hatte durch die Pandemie Kommunikationsschwierig-

keiten. Falls sich der gehörlose Patient etwas über die Lautsprache verständigen 

konnte, wurde die deutliche Aussprache hierbei ebenso durch das Tragen der 

Maske erschwert. Transparente Gesichtsschilder schufen nur bedingt Abhilfe, da 

sie ebenso die Sprachdeutlichkeit dämpften und bei längerem Tragen beschlugen 

(Moreland et al. 2021). Eine indische Studie kam ebenfalls zu dem Schluss, dass 

die Probleme der Hörgeschädigten aufgrund der Sprachbarrieren nicht mit Priori-

tät behandelt wurden und die Mitnahme von Dolmetschern oder übersetzenden 

Familienmitgliedern aufgrund der Besuchereinschränkungen massiv erschwert 

wurde. Des Weiteren hob die Studie hervor, dass der Zugang zu pandemiebezo-

genen Informationen für gebärdende Personen sehr schwer war. So fehlten zu 

Beginn der Pandemie noch Gebärden für das SARS-CoV-2-Virus und mussten 

erst erstellt und anschließend erlernt werden (Garg et al. 2021). 

Trotz Verabschiedung der UN-BRK ist vielen ihr geltendes Recht auf einen Dol-

metscher nicht bewusst. 2012 untersuchte dies eine Studie erstmals in 

Deutschland und kam zu dem Ergebnis, dass von 841 Befragten 31,4 % nicht über 

ihre Rechte informiert waren, darunter viele junge Gehörlose mit niedrigem Bil-

dungsabschluss. Jedoch hatten 41,3 % der Befragten Erfahrungen mit einem 

Dolmetscher beim Arztbesuch und berichteten anschließend von einer überwie-

gend problemlosen Kostenerstattung (Höcker et al. 2012). 2020 wurde in den 

Vereinigten Staaten eine Studie veröffentlicht, welche die Erfahrungen von 108 

gehörlosen Gebärdenden über die Bereitstellung von Dolmetschern in medizini-

schen Einrichtungen untersuchte. Hierbei wurden 48,2 % vom jeweiligen Personal 

gesagt, dass kein Dolmetscher zur Verfügung stünde. 28,7 % erhielten einen un-

qualifizierten Dolmetscher. 18,5 % der Befragten wurde ein Dolmetscher 

versprochen, aber nicht gestellt. In ländlichen Regionen war die Wahrscheinlich-

keit, dass die Beschwerden zufriedenstellend gelöst wurden um 82 % geringerer 

als in größeren Städten (Schniedewind et al. 2020). Im Zuge einer anderen Studie 

berichteten die Teilnehmenden ebenfalls von Schwierigkeiten beim Zugang zu 

Gebärdendolmetschern. 37,2 % der Befragten gaben an, dass ihnen in den letzten 
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zwölf Monaten ein Dolmetscher in einer medizinischen Einrichtung verwehrt 

wurde (James et al. 2022b). Ebenfalls in den Vereinigten Staaten gaben lediglich 

30 % der Studienteilnehmenden an, dass sie mithilfe eines Dolmetschers in Ge-

bärdensprache mit ihrem Hausarzt kommunizieren konnten, während 80 % 

berichteten, dass sie dies gern getan hätten (Pollard et al. 2009). 2011 wurden 

68 in Neuseeland lebende Gehörlose zur Zugänglichkeit zu Gebärdendolmet-

schern und der Auswirkung auf deren Lebensqualität befragt. 39 % der Stichprobe 

hatten hierbei das Gefühl, keinen angemessenen Zugang zu einem Dolmetscher 

zu haben. Bei der Untersuchung der Lebensqualität schnitten die Gehörlosen 

schlechter ab als die hörende Stichprobe. Die Ergebnisse ergaben schließlich, 

dass der Zugang zu professionellen Dolmetschern mit einem besseren Zugang zu 

Gesundheitseinrichtungen, Freizeitaktivitäten und Transportmöglichkeiten ver-

bunden wurde (Henning et al. 2011). Eine gehörlose Person hat nur dann 

Anspruch auf einen Gebärdendolmetscher, wenn sie direkt von einer Situation 

betroffen ist, die einen solchen verlangt. Pflegt sie aber beispielsweise einen An-

gehörigen und begleitet diesen zu einem Arzttermin, so muss sie die Kosten für 

den Dolmetscher selbst tragen. Es ist anzunehmen, dass dies nicht nur im medi-

zinischen, sondern auch in anderen Bereichen des öffentlichen Lebens gilt (Vogel 

et al. 2017). Doch nicht nur im medizinischen Bereich gibt es Schwierigkeiten in 

der Kommunikation mit Gebärdensprachdolmetschern. 2008 wurden zwölf Gehör-

lose zur Dolmetschersituation bei Interaktionen mit der Justizbehörde befragt. 

Alle zwölf Teilnehmenden bevorzugten einen Gebärdensprachdolmetscher und in 

jedem Fall waren die Lösungen nicht zufriedenstellend. Es wird vermehrt berich-

tet, dass sich die Dolmetscher nicht neutral verhalten haben, was spürbare 

Auswirkungen auf die Ergebnisse der rechtlichen Angelegenheiten hatte. Die Ge-

hörlosen hatten nur wenig Kontrolle über die gewährte Verständigung, wurden 

jedoch für deren Wirksamkeit voll verantwortlich gemacht. Sie mussten sich auf 

Personen verlassen, welche wenig Verständnis von Rechtsvorschr iften hatten. 

Eine weitere Schwierigkeit ist die ungenaue Gesetzgebung beim ADA: angemes-

sene Vorkehrungen für die Kommunikation von Gehörlosen sind hierbei 

gleichbedeutend mit kostengünstigen und wenig aufwendigen Maßnahmen. 

Kommt ein Dolmetscher zu spät, so muss der Gerichtstermin unter Zeitdruck statt-

finden, da diese streng getaktet sind. Teilweise kam es vor, dass der Dolmetscher 

gar nicht erschien, der Termin fand dennoch statt. Die Studie zeigte, dass die 
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Verabschiedung des ADA nicht ausreichend war, um Gehörlosen eine volle Teil-

nahme am Rechtssystem zu ermöglichen (Brunson 2008). In einer 2017 

erschienen Studie aus Norwegen berichteten sechs befragte Gehörlose, dass 

Dolmetscher erfolgreich vor Gericht eingesetzt wurden. In vier dieser Fälle wur-

den sie von der Polizei gestellt, wenn die Termine für Befragungen und Verhöre 

im Voraus bekannt waren. In einem Fall organisierte ein Befragter, welcher ver-

hört wurde, den Dolmetscher selbst (Olsen und Kermit 2015). 

Da physisch anwesende Dolmetscher nicht immer verfügbar sind, werden häufig 

Videoferndolmetscher eingesetzt. Sie ermöglichen einen unmittelbaren Zugang 

ohne langen Anfahrtsweg und sind schneller verfügbar. Gerade während der 

COVID-19-Pandemie war dies sehr hilfreich, da sie durch ihre physische Abwe-

senheit kein Gesundheitsrisiko tragen und darstellen. Allerdings ist die gehörlose 

Person hierbei auf eine funktionierende Technik und einen Internetzugang ange-

wiesen (Rivas Velarde et al. 2022). Obwohl das Videoferndolmetschen viele 

Vorteile aufweist, werden anwesende Dolmetscher bevorzugt. Eine zwischen 

2016 und 2018 in den Vereinigten Staaten durchgeführte Studie zeigte, dass 59 % 

von 555 befragten Personen unzufrieden mit der Qualität des Videoferndolmet-

schens waren (Kushalnagar et al. 2019). Eine weitere Studie untersuchte unter 

anderem die physische Gesundheit von Gebärdensprachdolmetschern, welche im 

Zuge der COVID-19-Pandemie zehn oder mehr Stunden pro Woche von zu Hause 

arbeiteten. Am häufigsten wurden hierbei Schmerzen in der Halswirbelsäule 

(34 %) oder Schulterschmerzen (27,5 %) angegeben (Roman et al. 2022). Diese 

Ergebnisse verdeutlichen, wie wichtig es ist, dass die körperliche Gesundheit von 

Videoferndolmetschern gefördert wird. 

Eine brasilianische Studie untersuchte die Kenntnisse der städtischen Wachleute 

(Municipal Guards) über die brasilianische Gebärdensprache Libras, sowie deren 

Vorgehensweise im Umgang mit gehörlosen Bürgern. Die Ergebnisse zeigten, 

dass viele nicht von der Existenz von Libras als eigenständige Sprache wussten. 

Die Gebärden wurden häufig lediglich als gestikulierende Kommunikationsform 

angesehen. Die Kommunikation war ebenfalls von Vorurteilen geprägt. So wurde 

die Hörschädigung häufig nicht erkannt und die Person als stumm behandelt, 

wodurch es zu weiteren Verständigungsschwierigkeiten kam (Pereira et al. 2020). 



15 

 

  

2 Material und Methoden 

Es wurden zwei Fragebögen mithilfe von Microsoft Forms erstellt.  Der Fragebo-

gen für Behörden enthielt 14 Fragen und war in vier Abschnitte aufgeteilt. In 

Abschnitt 1 wurden das Alter und Geschlecht des Mitarbeitenden erfragt. Im zwei-

ten Abschnitt folgten sieben Fragen über die Kommunikationsschwierigkeiten 

aufgrund der Gebärdensprache und wie diese gelöst wurden. In Abschnitt 3 fan-

den sich zwei Fragen über die Beherrschung der Gebärdensprache, im vierten 

Abschnitt wurden zwei Lösungsmöglichkeiten und Ideen für weitere Maßnahmen 

abgefragt. Der Fragebogen für Personen, die gebärden, bestand aus 10 Fragen 

und war ebenfalls in vier Abschnitte gegliedert. Abschnitt 1 erfragte die persönli-

chen Daten, bestehend aus dem Alter, dem Geschlecht und der Berufstätigkeit. 

Im zweiten Abschnitt fanden sich zwei Fragen zur individuellen Hörsituation. Der 

dritte Abschnitt enthielt drei Fragen über die Kommunikationsschwierigkeiten auf-

grund der Gebärdensprache, Abschnitt 4 fragte eine Lösungsmöglichkeit und 

Ideen für weitere Maßnahmen ab.  

Der erstgenannte Fragebogen wurde, über Kontaktpersonen, an die Mitarbeiten-

den diverser Behörden in den Städten Aalen und Schwäbisch Gmünd im 

Ostalbkreis in Baden-Württemberg geschickt. In der Stadt Aalen nahmen das Rat-

haus, das Polizeipräsidium, das Amtsgericht, das Landratsamt, sowie die Agentur 

für Arbeit teil. In Schwäbisch Gmünd wurde der Fragebogen im Rathaus und dem 

Amtsgericht verteilt. Die Polizeistelle, das Landratsamt und die Agentur für Arbeit 

in Schwäbisch Gmünd gaben die Kontaktstellen der Standorte in Aalen an, die 

Fragebögen wurden also von dort aus verschickt. Auf eine Zusendung des Fra-

gebogens an die Finanzämter beider Städte wurde verzichtet, da das genaue 

Vorgehen bereits im Vorfeld erläutert und angegeben wurde, dass mit keiner aus-

reichenden Beantwortung des Fragebogens zu rechnen sei. Die Erläuterung ist 

später im Kapitel zu finden. Der zweite Fragebogen wurde über den Gehörlosen-

verein Ostalb e.V., die Schule für Hörgeschädigte St. Josef in Schwäbisch 

Gmünd, den Landesverband der Gehörlosen Baden-Württemberg e.V., das Be-

rufsbildungswerk Winnenden und über das Online-Portal Taubenschlag an 

gebärdende Personen verteilt. Beide Umfragen waren über einen Zeitraum von 

vier Wochen verfügbar. 
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Die Fragebögen wurden nicht validiert und sind im Anhang zu finden. 

3 Ergebnisse 

Wie viele Personen der Fragebogen erreicht hat ist unbekannt, da die Verteilung 

über Kontaktpersonen erfolgte. Der Fragebogen für Behörden wurde von insge-

samt 129 Personen beantwortet. Den Fragebogen für Personen, die gebärden, 

füllten 12 Personen aus. 

3.1 Ergebnisse der Umfragen bei Behörden 

Abschnitt 1: Erhebung der persönlichen Daten 

In den 129 abgegebenen Fragebögen gaben 126 Personen ihr Alter an. Zwei Per-

sonen (1,6 %) waren unter 20 Jahre alt, 27 Personen (21,4 %) waren zwischen 

21 und einschließlich 30 Jahre alt, 28 Personen (22,2 %) zwischen 31 und 40, 21 

Personen (16,7 %) waren zwischen 41 und 50 Jahre, 39 Personen (31,0 %) waren 

zwischen 51 und 60 und neun Personen (7,1 %) waren zwischen 61 und 70 Jahre 

alt. 

 

Abb. 1: Altersstruktur der Teilnehmenden (n = 126) 

Der größte Anteil der Teilnehmenden ist zwischen 51 und 60 Jahre alt (31,0 %), 

der kleinste Anteil unter 20 Jahre (1,6 %). 
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dass die gehörlosen Personen teilweise sehr aufgeregt und nervös gewesen 

seien. So berichtete ein Teilnehmender, dass während eines Gerichtsverfahrens 

die gehörlose Person sehr nervös war und sich kaum beruhigen ließ, was die 

Kommunikation zusätzlich erschwerte. Schließlich konnte das Verfahren jedoch 

mithilfe schriftlicher Verständigung fortgeführt werden. Während der COVID-19-

Pandemie verhinderte die Maskenpflicht das Absehen, wie von einer Person an-

gegeben wurde. Eine weitere Schwierigkeit waren unangekündigte Besuche, wo 

gebärdende Personen Unterlagen oder ähnliches abgeben mussten. Die Mitar-

beitenden erwähnte hierbei überfordert gewesen zu sein und schnell irgendwie 

kommunizieren zu müssen. Eine Person löste dies durch Gestikulieren und gab 

an, dass ihr hierbei die schriftliche Kommunikation erst später eingefallen sei.  Ein 

Teilnehmender berichtete zudem von Misstrauen von Seiten der gebärdenden 

Person aufgrund der Sprachbarriere. In einem Fall wurde berichtet, dass der erste 

Termin nicht durchgeführt werden konnte, da kein Dolmetscher zugegen war. Die 

gebärdende Person hatte jedoch den Kontakt eines Videoferndolmetschers , wel-

cher beim nächsten Termin hinzugezogen wurde, was sehr positiv aufgenommen 

wurde. Diese Möglichkeiten sollten ausgebaut und stärker beworben werden, gab 

der Teilnehmende weiter an.  

In Abbildung 4 sind die Antwortmöglichkeiten auf die Frage „Wie wurde die Situ-

ation gelöst?“ zu sehen. Neun Personen (15,3 %) gaben an, dass sie einen 

Dolmetscher organisierten, bei 12 Personen (20,3 %) wurde dieser von der ge-

bärdenden Person mitgebracht. In 19 Fällen (32,2 %) wurde die Situation mithilfe 

schriftlicher Kommunikation gelöst. In 15 Fällen (25,4 %) kam die Verständigung 

„irgendwie“, vermutlich durch Gestikulieren oder ähnliches, zustande,  während 

vier Situationen (6,8 %) aufgrund der Sprachbarriere gar nicht gelöst wurden. 
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Abb. 4: Lösung der Situation (n = 59) 

Die meisten Situationen wurden durch schriftliche Kommunikation (32,2 %) ge-

löst.  Dolmetscher wurden nur in 45,6 % der Fälle eingesetzt.  Es ist anzumerken, 

dass 59 Personen zu dieser Frage eine Angabe machten, obwohl nur 48 Teilneh-

mende angaben, schon einmal solche Kommunikationsschwierigkeiten erlebt zu 

haben. Zum anderen gaben acht Personen an, dass sie keine Kommunikations-

schwierigkeiten mit gebärdenden Personen hatten, da diese mithilfe der oben 

beschriebenen Möglichkeiten zufriedenstellend gelöst wurden.  

Abbildung 5 sind die Antworten zur Hörsituation der gebärdenden Personen zu 

entnehmen. Elf Personen (18,3 %) waren demnach schwerhörig, 41 Personen 

(68,3 %) gehörlos. Bei acht Personen (13,3 %) war die Hörsituation dem Mitar-

beitenden unbekannt. 
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Wenn Kenntnis über Vorgaben bestand, sollten diese in der folgenden Frage wei-

ter ausgeführt werden. 17 Personen beantworteten diese, eine mehr als 

angegeben wurde von solchen Vorgaben zu wissen. Die Auswertung ergab, dass 

bei der überschüssigen Antwort lediglich angegeben wurde, dass keine Vorgaben 

bekannt seien. Zwei weitere Teilnehmende gaben ebenfalls an, von Vorgaben zu 

wissen, aber nicht wie diese genau lauten. Acht Personen gaben an, dass die 

Kosten für einen Gebärdendolmetscher übernommen werden, drei davon ist be-

kannt, dass dieser von der Behörde engagiert werden muss.  Eine weitere Person 

wusste, dass die Vergütung über die Personalabteilung geregelt wird.  Ein Teil-

nehmender berichtet, dass die Kunden teilweise ihre eigenen Dolmetscher 

mitbringen wollen. Des Weiteren gaben zwei Personen an, dass Ansprechpartner, 

welche Gebärdensprache beherrschen, in einem Mitarbeiterverzeichnis aufge-

führt sind. Eine Person schrieb, dass im Rahmen einer Gerichtsverhandlung das 

Dolmetschen zwingend notwendig sei. Bei einfachen Auskünften werde sich je-

doch lediglich mit einfachen Gesten und schriftlicher Verständigung beholfen.  Der 

Richter entscheidet hierbei, ob ein Dolmetscher beauftragt wird, wie eine weitere 

Person angab. 

Die Kontaktpersonen bei den Stellen des Finanzamtes in Aalen und Schwäbisch 

Gmünd gaben an, dass bei ihren Behörden ausschließlich vereinbarte Termine 

wahrgenommen werden. Sollte vorab bekannt sein, dass die Person auf einen 

Gebärdendolmetscher oder ähnliches angewiesen ist, so wird dieser von der Be-

hörde bestellt und über diese vergütet. Wissen über Fälle, in denen die 

Hörbehinderung vorab nicht bekannt war, hatten die befragten Personen nicht . 

 

Abschnitt 3: Beherrschung der Gebärdensprache 

Mit der neunten Frage sollten die Teilnehmenden angeben, ob sie die Gebärden-

sprache beherrschen, 124 Personen beantworteten diese. Niemand gab an DGS 

vollständig zu beherrschen. Zwei Personen (1,6 %) beherrschten nach eigener 

Aussage deren Grundlagen, 122 Personen (98,4 %) gaben an nicht gebärden zu 

können. 
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Personen sich per E-Mail ankündigen sollten, damit die Mitarbeitenden der Be-

hörden sich darauf vorbereiten oder Dolmetscher oder andere Mitarbeitende, 

welche DGS beherrschen, hinzuziehen können. Acht Befragte gaben an, dass 

Ansprechpartner, welche gebärden können, für solche Situationen pro Verwal-

tungseinheit verfügbar sein sollten. Diese Ansprechpartner, alternativ auch 

Kollegen, welche die DGS beherrschen, sollten in einem allgemeinen Verzeichnis 

aufgeführt werden. So könnten auch andere Behörden davon profitieren. Des Wei-

teren sei somit die Verschwiegenheit in diesen Angelegenheiten gewährleistet , 

wie eine Person anmerkte. Vermehrt sollten Formulare auch in Leichter Sprache 

angeboten werden, wie eine Person angab, da hierbei häufig Schwierigkeiten auf-

treten. Zwei Personen hatten die Idee, dass Schulungsangebote oder Kurse für 

DGS angeboten werden sollten. Zwei weitere Teilnehmende waren der Meinung, 

dass die Grundlagen der Gebärdensprache bereits in der Schule, als erste Fremd-

sprache, oder in der Berufsausbildung angeboten werden sollten. 

Gebärdensprachdolmetscher sollte zudem als Ausbildungsberuf zur Verfügung 

stehen. Ein Teilnehmender merkte an, dass Kurse oder Schulungen in DGS nicht 

die gewünschte Verbesserung bringen würden, da eine Fremdsprache regelmäßig 

benutzt und somit trainiert werden muss. Als Alternative nannte er hierzu die Ent-

wicklung einer Mobile App, welche Gebärden- und Lautsprache übersetzen kann. 

Sechs weitere Teilnehmende sprachen sich ebenfalls für diese Lösung aus. Es 

wurde zudem angemerkt, dass diese offline verfügbar sein sollte, um Problemen 

mit der Internetverbindung vorzubeugen. Fünf Personen gaben an, dass sie keine 

zusätzlichen Maßnahmen für notwendig erachten, da solche Situationen sehr sel-

ten seien beziehungsweise sie noch in so einer gewesen sind.  

3.2 Ergebnisse der Umfragen bei gebärdenden Personen 

Abschnitt 1: Erhebung der persönlichen Daten 

Zwölf Personen gaben einen Fragebogen ab, 11 davon machten eine Altersan-

gabe. Keiner der Teilnehmenden war unter 20 Jahren, beziehungsweise zwischen 

21 und einschließlich 30 Jahre alt. Vier Personen gaben an zwischen 31 und 40 

Jahren alt zu sein. Eine Person war zwischen 41 und 50, drei Personen zwischen 

51 und 60 und zwei Personen zwischen 61 und 70 Jahren alt. Ein Teilnehmender 

war zwischen 71 und 80 Jahre alt. 81 oder älter war keiner der Teilnehmenden. 
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Verständigung „irgendwie“ zustande. Eine Person gab an, dass keine Verständi-

gung möglich war. In keinem der beschriebenen Fälle wurde ein Dolmetscher von 

der jeweiligen Behörde engagiert. 

 

 

Abb. 16: Lösung der Situation (n = 11) 

Abschnitt 4: Lösungsansätze und -möglichkeiten 

Der letzte Abschnitt beschäftigte sich mit Lösungsansätzen und -möglichkeiten. 

Die Frage, ob die Teilnehmenden der Umfrage eine Mobile App nutzen würden, 

wurde von sechs Personen mit „Ja“, von vier Personen mit „Nein“ und von einer 

Person mit „Unschlüssig“ beantwortet, dargestellt in Abbildung 17. 
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4 Diskussion 

Die Auswertungen der Antworten der Teilnehmenden beider Gruppen gaben Auf-

schluss darüber, worin die Kommunikationsschwierigkeiten bestanden und wie 

sie gelöst wurden. In einer Studie von 2012 fand Alexander heraus, dass 77 % 

der Gebärdensprachnutzer Verständigungsprobleme mit dem Krankenhausperso-

nal hatten. Die Ergebnisse der Umfrage bei gebärdenden Personen ergaben, dass 

63,6 % von ihnen bereits Kommunikationsschwierigkeiten bei behördlichen Ter-

minen hatten. Es ist zu vermuten, dass noch mehr Personen solche 

Verständigungsprobleme hatten, jedoch erreichte die Umfrage nicht so viele, dass 

darüber eine verlässliche Aussage getroffen werden kann. Bei den Behörden ga-

ben 38,1 % der Mitarbeitenden an, bereits Verständigungsprobleme mit 

Gebärdenden erlebt zu haben. Auch hier ist anzunehmen, dass diese Zahl auf-

grund der ländlichen Lage und der Größe von Aalen und Schwäbisch Gmünd so 

gering ist. In Großstädten dürfte diese Zahl ebenfalls höher sein.  

Von einigen Mitarbeitenden der Behörden wurde angegeben, dass Kommunikati-

onsschwierigkeiten entstanden sind, weil die bevorzugte Verständigung über DGS 

der jeweiligen Person nicht bekannt war. Gebärdende Personen müssen ange-

ben, dass sie einen Dolmetscher benötigen, damit ihnen einer gestellt werden 

kann. Gleichzeitig ist Aufklärung für die behördlichen Mitarbeitenden nötig. 

84,6 % wissen nicht um vorgegebene Maßnahmen, welche sie im Falle einer sol-

chen Situation ergreifen müssen, darunter das Organisieren und die Vergütung 

eines Gebärdensprachdolmetschers. Ähnlich einer Studie von Pendergrass aus 

dem Jahr 2017, welche hervorbrachte, dass ein Großteil der befragten Kranken-

pfleger in den Vereinigten Staaten nicht um den durch den ADA vorgeschriebenen 

Umgang mit Gehörlosen vertraut waren. Darunter fiel auch deren Anspruch auf 

einen Dolmetscher. Die Situation im Ostalbkreis ist im positiven Sinn jedoch nicht 

vergleichbar mit den Problemen, welche gebärdende Personen mit den Municipal 

Guards in Curitiba haben. Pereira 2020 erforschte deren Umgang mit den gehör-

losen Bürgern der Stadt und fand heraus, dass viele von ihnen keinerlei Wissen 

um die Existenz einer brasilianischen Gebärdensprache haben und demzufolge 

auch nicht wissen, wie sie richtig mit ihnen umgehen müssen. 
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Wenn die gebärdende Person den Dolmetscher selbst organisiert, muss sie dar-

über aufgeklärt werden, dass sie die Kosten für diesen nicht tragen muss. Ein 

Vorbild ist hierbei die Polizeibehörde von Norwegen, wie Olsen und Kermit in ei-

ner Studie von 2015 darlegten. Hierbei wurde in vier von sechs erfassten Fällen 

ein Dolmetscher von der Behörde organisiert, falls die Notwendigkeit hierfür im 

Voraus bekannt war. Dass 64,4 % der Mitarbeitenden von Behörden beziehungs-

weise 71,8 % der teilnehmenden Gebärdenden angaben, dass kein Dolmetscher 

hinzugezogen wurde, zeigt, dass vielen hörgeschädigte Personen ihr Anspruch 

auf einen solchen nicht bekannt ist. Höcker legte 2012 in einer Studie dar, dass 

von 841 befragten Personen 31,4 % nicht über ihr Recht auf einen Gebärden-

sprachdolmetscher informiert waren. Die Zahlen der vorliegenden Studie sind 

nicht repräsentativ, doch sie verdeutlichen, wie wichtig es ist, dass gebärdende 

Personen über dieses Recht aufgeklärt werden. Lange Wartezeiten, wie sie Ja-

mes 2022 in seiner Studie nennt, wurden bei keinem der Befragten erfasst. 

Aufgrund der geringen Anzahl von Gebärdensprachdolmetschern, welche Noth-

durft 2022 in einem Artikel nennt, ist jedoch davon auszugehen, dass diese 

durchaus vermehrt vorkommen. 

Nur 15,3 % der Situationen, in denen Kommunikationsschwierigkeiten entstanden 

waren, wurden mit einem Dolmetscher gelöst, welcher von der Behörde organi-

siert worden war. 20,3 % der befragten Mitarbeitenden der Behörden gaben an, 

dass die Situation mit einem Dolmetscher, welchen die gebärdende Person enga-

giert hatte, bewältigt werden konnte. Bei den deutschlandweit Befragten gaben 

18,2 % dies an. Diese Zahlen sind etwas niedriger als die einer Untersuchung von 

Pollard aus dem Jahr 2009. Dort konnten 30 % der Befragten mithilfe eines Ge-

bärdendolmetschers kommunizieren. Situationen, wie sie 2020 von Schniedewind 

oder 2022 von James erfasst wurden, wurden weder bei den Mitarbeitenden der 

Behörden noch den teilnehmenden Gebärdenden erfasst. In Schniedewinds Un-

tersuchung ergab sich, dass 48,2 % der Befragten mitgeteilt wurde, dass kein 

Dolmetscher verfügbar sei. Bei James wurde bekannt, dass 37,2 % ein Dolmet-

scher verwehrt wurde. Bei der Umfrage bei Behörden ist nicht bekannt, ob 

Dolmetscher verweigert wurden. Es wurde jedoch von mehreren Personen ange-

geben, dass ein solcher für den nächsten Termin engagiert oder d ie Situation 

anderweitig gelöst wurde. 
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Ein Großteil dieser Situationen wurde durch schriftliche Verständigung gelöst, 

32,2 % der Mitarbeitenden der Behörden beziehungsweise 63,6 % der gebärden-

den Personen gaben dies an. Die meisten Rettungssanitäter (90 %), welche an 

einer 2022 erschienenen Studie von Rotoli teilnahmen, gaben ebenfalls an, dass 

die Kommunikationsschwierigkeiten, die sie erlebten, durch schriftliche Verstän-

digung gelöst wurden. Jedoch berichtete James in seiner Studie „They’re Not 

Willing To Accommodate Deaf Patients“, dass hierbei wichtige Informationen weg-

gelassen werden, da diese Form der Verständigung zeitaufwändig und mühevoll 

ist. Diese Erkenntnis lässt sich auch auf die Kommunikation gebärdender Perso-

nen bei Behörden übertragen und zeigt, dass dies keine dauerhafte Lösung sein 

kann. Es ist zudem nicht rechtens, da die UN-BRK in Artikel 9 Absatz 1 und in 

Artikel 21 vorschreibt, dass Menschen mit Behinderungen der Zugang zu Infor-

mationen in öffentlichen Einrichtungen ermöglicht werden muss. Des Weiteren 

berichteten 67 % der Teilnehmenden von Rotolis Studie, dass die mangelhafte 

Kommunikation die Patientenversorgung einschränkt, was sich ebenfalls auf die 

Schwierigkeiten der gebärdenden Personen mit den Mitarbeitenden der Behörden 

übertragen lässt. Moreland erfasste 2021 in einer Studie, dass Menschen mit 

kommunikationsbasierten Einschränkungen besonders auf Probleme bezüglich 

der Verständigung stießen. Besonders das Tragen der Maske, welche die Sicht 

auf das Mundbild und einen Großteil der Mimik verdeckte, sorgte hierbei für Prob-

leme. Eine teilnehmende Person der Umfrage bei Behörden gab ebenfalls an, 

dass hierbei Schwierigkeiten entstanden, da ein Absehen und Deuten der Mimik 

so nahezu unmöglich war. In seiner durchgeführten Studie „They’re  Not Willing 

To Accommodate Deaf Patients“ legt James Berichte dar, dass kein Mitglied des 

Krankenhauspersonals beim Absehen darauf achtete, deutlich, langsam und dia-

lektfrei zu sprechen. Positiv ist zu vermerken, dass eine gebärdende Person 

angab, dass einige Mitarbeitende von Behörden besonders darauf achteten so zu 

sprechen, dass sie auch verstanden werden konnten. 

Zwei teilnehmende Mitarbeitende einer Behörde gaben an, dass Kommunikati-

onsschwierigkeiten mithilfe eines Videoferndolmetschers gelöst werden konnten. 

Rivas Velarde führte 2022 hierzu einige Vorteile aus, welche die positiven Erfah-

rungen der Teilnehmenden unterstreichen. Sie ermöglichen den unmittelbaren 

Zugang ohne einen langen Anfahrtsweg und sind schneller verfügbar. Außerdem 
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mussten sie nicht anwesend sein, was gerade während der COVID-19-Pandemie 

von Vorteil war. Die Untersuchung von Kushalnagar aus dem Jahr 2019 ergab, 

dass 59 % von 555 Befragten unzufrieden waren mit der Qualität des Videofern-

dolmetschens. Die zwei Teilnehmenden der vorliegenden Umfrage erachteten das 

Ergebnis als zufriedenstellend und gaben später an, dass die Möglichkeit zum 

Videoferndolmetschen unbedingt ausgebaut werden soll te. Auch hierbei ist Auf-

klärung erforderlich, da vielen diese Möglichkeit nicht bekannt ist.  

Nahezu die Hälfte (46 %) aller Teilnehmenden bei Behörden sind bereit einen 

Gebärdensprachkurs zu besuchen, vorausgesetzt sie müssten ihn nicht selbst be-

zahlen. Viele waren sich jedoch über den Nutzen eines solchen Kurses 

unschlüssig. Eine befragte Person gab an, dass eine Fremdsprache trainiert wer-

den müsse. Da solche Situationen nicht regelmäßig stattfinden, müsse sich eher 

auf die Entwicklung einer Mobile App konzentriert werden. Diese fand mehr Zu-

stimmung in der Umfrage, 81,5 % der Mitarbeitenden der Behörden gaben an, 

dass sie diese Möglichkeit nutzen würden. Lediglich sieben von 124 antwortenden 

Personen verneinten dies. Die große Zustimmung zeigt, dass die Forschung hier-

bei unterstützt, gefördert und weiterverfolgt werden muss. Die Zustimmung der 

gebärdenden Personen fiel hierzu geringer aus. 54,5 % bekundeten ihre Zustim-

mung, jedoch sprachen sich auch 36,4 % dagegen aus. Hintergrund hierbei 

könnte sein, dass viele gebärdende Personen ihre Angewiesenheit auf Gebärden-

sprache nicht als Benachteiligung, sondern als eigene Form der Kommunikation 

empfinden. 

Vielen Befragten bei den Behörden ist bewusst, dass eine Aufklärung und Sensi-

bilisierung für die Mitarbeitenden notwendig ist, vor allem für alternative 

Kommunikationsmethoden, sollte kein Gebärdensprachdolmetscher verfügbar 

sein. Viele berichteten, dass sie überfordert waren, als sie sich „irgendwie“ mit 

einer gebärdenden Person verständigen mussten. Einige Teilnehmende schlugen 

vor, dass Gebärdende den E-Mail-Kontakt für Anfragen nutzen sollten. Gebär-

dende Personen sind jedoch häufig nicht mit der lautsprachlichen Grammatik 

vertraut, da die der DGS eine andere ist. Einige teilnehmende Mitarbeitende er-

achteten weitere Maßnahmen nicht als notwendig, da solche Situationen mit 

gebärdenden Personen sehr selten sind. Diese Ansicht zeigt, wie wichtig eine 

Aufklärung hierbei ist. Die Seltenheit solcher Situationen rechtfertigt nicht deren 
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Nichtbeachtung. Es ist im BGG in § 9 gesetzlich vorgeschrieben, dass Menschen 

mit Hör- und Sprachbehinderungen das Recht haben, mit Trägern öffentlicher Ge-

walt in DGS zu kommunizieren. Dieses Recht darf ihnen nicht abgesprochen 

werden, nur weil sie nicht so zahlreich sind, wie nichtbeeinträchtigte Menschen. 

Von den gebärdenden Personen schlug ein Teilnehmender vor, dass jeder Mitar-

beitende einer Behörde DGS beherrschen sollte. Dies würde das Problem jedoch 

nicht lösen. Eine Fremdsprache muss regelmäßig trainiert und verwendet werden. 

Jedoch lediglich 38,1 % der Mitarbeitenden der Behörden gaben an, bereits Kom-

munikationsschwierigkeiten mit gebärdenden Personen erlebt zu haben. Dies 

spricht nicht für einen regelmäßigen Kontakt, welcher eine solche Vorgehens-

weise rechtfertigen würde. Realistischer wäre hierbei, dass mindestens eine 

Person pro Amt die DGS beherrscht oder eine übersetzende Mobile App entwi-

ckelt und eingesetzt werden kann. Des Weiteren kritisierte ein teilnehmender 

Gebärdender, dass es bei den Behörden untereinander keine einheitlichen Rege-

lungen gibt. Die gesetzliche Lage zeigt, dass es durchaus eine vorgeschriebene 

Vorgehensweise gibt, diese jedoch nicht eingehalten wird. In der Studie „They’re 

Not Willing To Accommodate Deaf Patients“ von James berichte ten die Befragten 

ebenfalls, dass die Krankenhäuser in den Vereinigten Staaten verschiedene Vor-

gehensweisen in Situationen, in denen es zu Kommunikationsschwierigkeiten 

kommt, verfolgen. So müssen sich die gebärdenden Personen jedes Mal auf neue 

Regelungen einstellen, was sie Kraft kostet und Stress verursacht. Die gebärden-

den Personen stoßen in Deutschland auf ähnliche Probleme, da diese 

Regelungen hier existieren, jedoch nicht eingehalten werden. Es wurde ebenso 

angemerkt, dass ebenso in anderen Bereichen mehr Maßnahmen ergriffen wer-

den müssen. Die aufgeführten Studien von Alexander, Pereira, Pendergrass, 

Höcker, James und vielen weiteren zeigen, dass hierbei Bedarf besteht und es 

Barrieren zu überwinden gilt. Im verteilten Fragebogen berichteten sieben Perso-

nen, dass sie schon einmal Kommunikationsschwierigkeiten aufgrund ihrer 

Nutzung der DGS erlebten. Im letzten Abschnitt des Fragebogens schrieben je-

doch neun Personen ihre Ideen für weitere Maßnahmen nieder, welche Barrieren 

hierbei abbauen könnten. Dass sich mehr Personen Gedanken um weitere Maß-

nahmen gemacht haben, als Verständigungsschwierigkeiten hatten, zeigt die 

Präsenz des Problems. Es wird vermutet, dass diese Personen bereits in anderen 
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Einrichtungen solche Situationen erlebt haben und nun die Möglichkeit nutzten, 

eigene Ideen einzubringen. 

Die Ergebnisse der Umfragen konnten nicht auf Signifikanz geprüft werden, da 

der Erwartungswert bei den zu vergleichenden Resultaten unter 5 lag. Somit wäre 

keine statistisch relevante Aussage bezüglich der Signifikanz möglich gewesen.  

Beim Aufführen der Ergebnisse der Umfrage enthüllten sich Fehler, die beim Ver-

fassen und Verteilen des Fragebogens gemacht wurden. Nachfolgend werden 

diese aufgeführt. Die Frage nach dem Arbeitsort bei den Behörden (Behörde oder 

öffentliche Einrichtung) hätte spezifischer erfolgen sollen, sodass eine mögliche 

Unterteilung der Ergebnisse nach der jeweiligen Einrichtung hätte erfolgen kön-

nen. Beispielsweise hätte die Anzahl der Schwierigkeiten, welche auf dem 

Landratsamt entstanden sind mit denen der Agentur für Arbeit verglichen werden 

können. Bei der Frage nach den Kommunikationsschwierigkeiten war die Frage-

stellung sehr interpretierbar. Einige gaben an, dass die Situationen durch einen 

Dolmetscher oder schriftlich auf Anhieb erfolgreich gelöst werden konnten und 

gaben darum an, keine Schwierigkeiten erlebt zu haben, obwohl sie bereits Kon-

takt mit gebärdenden Personen hatten. Die Frage hätte genauer formuliert werden 

können, sodass dieses Missverständnis nicht entstanden wäre. An das Finanzamt 

in beiden Städten wurde kein Fragebogen gesendet, da telefonisch versichert 

wurde, dass immer ein Dolmetscher hinzugezogen wird, sollte die Hör- oder 

Sprachbeeinträchtigung bekannt sein. In Anbetracht der vorliegenden Antworten 

der Mitarbeitenden der Behörden hätte vermutlich ein zugesendeter Fragebogen 

mehr Erkenntnisse hierbei geliefert, ob auch die anderen Mitarbeitenden dieses 

Vorgehen verfolgen.  Beim Fragebogen für die gebärdenden Personen gibt es 

ebenfalls einige Kritikpunkte. So hätte eine spezifische Frage nach dem Wissen 

über den Dolmetscheranspruch Erkenntnisse über den Wissensstand der Gebär-

denden hierzu liefern können. Ebenso war der Fragebogen vermutlich nicht 

ausreichend in leichter Sprache formuliert, weswegen einige gebärdende Perso-

nen diesen nicht ausreichend verstanden und darum nicht ausfüllten.  
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5 Schlussfolgerung und Ausblick 

Gebärdende Personen stoßen auf viele Kommunikationsbarrieren, welche es 

ihnen erschweren ihre Anliegen bei Behörden zu schildern und erfüllt zu bekom-

men. Trotz UN-BRK und BGG ist dies nicht gegeben. Handlungsfelder hierbei sind 

die Aufklärung für Mitarbeitende von Behörden über den Dolmetscheranspruch 

von Gebärdenden, sowie eine Sensibilisierung im Umgang mit ihnen. Auch Ge-

bärdende müssen darüber informiert werden, dass sie Anspruch auf einen 

Dolmetscher ihrer Wahl und dessen Vergütung haben. Aufgrund der geringen An-

zahl der Gebärdensprachdolmetscher ist davon auszugehen, dass nicht immer 

jemand verfügbar sein wird. In einem solchen Fall muss der Mitarbeitende mit der 

gebärdenden Person so kommunizieren können, dass kein Informationsverlust 

entsteht. Des Weiteren muss die Entwicklung einer gebärden- und lautsprach-

übersetzenden Mobile App vorangetrieben und Gelder hierfür zur Verfügung 

gestellt werden, da sichtbar Bedarf an solch einer Möglichkeit besteht. Gebärden-

sprachdolmetscher müssen gefördert und sichtbarer gemacht werden, da es zu 

wenige von ihnen gibt, diese aber dringend benötigt werden. Äußerungen wie 

„Weitere Maßnahmen werden nicht als notwendig erachtet, da solche Situationen 

zu selten vorkommen“ zeigen, wie wichtig eine Sensibilisierung ist, um gebärden-

den Personen einen barrierefreien Zugang zu Behörden zu gewähren. Sie sind 

nicht so zahlreich wie Menschen, welche die Lautsprache benutzen, aber das be-

deutet nicht, dass sie außen vor gelassen werden dürfen. 
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